




























 

Allgemeine Datenschutzinformation: 

Der Kontakt mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von 

Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden (Rechtsgrundlage:  

Art. 6 Abs. 1 e DSGVO i.V.m. § 4 Abs. 1 DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.regierung-mv.de/Datenschutz. 

________________________________________________________________________________________________ 
Hausanschrift: 
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern 
Kastanienallee 13, 17373 Ueckermünde 

Telefon: 0385 / 588 68-001 
Telefax: 0385 / 588 68-700 
E-Mail: poststelle@staluvp.mv-regierung.de  

 

Staatliches Amt  

für Landwirtschaft und Umwelt  
Vorpommern 

 

 
 

┌ StALU Vorpommern 
Sitz des Amtsleiters: Dienststelle Stralsund,  

Badenstraße 18, 18439 Stralsund 

┐   
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Per E-Mail: koehn@mikavi-planung.de 

 

MIKAVI Planung GmbH 

Mühlenstraße 28 

17349 Schönbeck 
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 Telefon: 0385 / 588 68-203 
 
 

Bearbeitet von: Frau Biernat 
Aktenzeichen:  

20b-5121.12/75-001-105/23 
 (bitte bei Schriftverkehr angeben) 

 

Ueckermünde, 30.10.2023 

 

 

Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs.2 BauGB) 
 

 

Bebauungsplan Nr. 7/2022 "Solarfeld am Hammergraben" der Gemeinde Ahlbeck 

 

 

Ihr Schreiben vom:  24.10.2023 (eingegangen per E-Mail am 24.10.2023) 

 

 

Stellungnahme Abteilung Landwirtschaft und Flurneuordnungsbehörde 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

aus agrarstruktureller Sicht sollten Solar- und Photovoltaikanlagen im Außenbereich auf versiegelten 

und Konversionsflächen errichtet werden.  

Bei Ackerflächen mit bis zu 20 Bodenpunkten bestehen aus agrarstruktureller Sicht ebenfalls keine 

Bedenken zur Errichtung von Solar- bzw. Photovoltaikanlagen.  

Eine landwirtschaftliche Pflanzenproduktion auf Ackerflächen mit bis zu 20 Bodenpunkten ist 

zunehmend Risiken ausgesetzt, welche die Wirtschaftlichkeit stark einschränken. Daher bestehen aus 

agrarstruktureller Sicht keine Bedenken zur Errichtung von Solaranlagen auf Ackerflächen mit derart 

geringer Bodenwertigkeit. 

 

Auch das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V 2016) formuliert 

so u. a. die Minimierung des Entzugs landwirtschaftlicher Flächen als Grundsatz der Raumordnung.  

 

Es handelt sich im Geltungsbereich um Ackerflächen und Grünland mit vorwiegend minderwertiger   

Bodengüte, welches für die Region um Ahlbeck nicht unüblich ist. So beträgt die durchschnittliche 

Ackerzahl (AZ) der vom Geltungsbereich betroffenen, als Ackerland genutzten Flurstücke nur ca. 20 

Bodenpunkte.  

            … 
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Die durchschnittliche Grünlandzahl (GZ) liegt bei 33 Bodenpunkten. 

 

Die Acker-Flurstücke 6, 7 und 11, Flur 3, Gemarkung Ahlbeck weichen von der geringen 

Bodenwertigkeit, mit Ackerzahlen von jeweils 37, 40 und 32 Bodenpunkten, ab.  

Dieser Umstand ist hinsichtlich des Verzichts dieser Flächen im Abwägungsprozess zu berücksichtigen. 

Zwar dürfen nur landwirtschaftliche Flächen ab der Wertzahl 50 nicht in eine andere Nutzung 

umgewandelt werden, was aber nicht der Auffassung widerspricht, dass Standorte mit mehr als nur 20 

Bodenpunkten generell der landwirtschaftlichen Erzeugung von Nahrungs- und Futtermitteln oder von 

Biomasse vorbehalten bleiben sollen.  

 

Sich ergebende Nachteile für die landwirtschaftliche Betriebsführung des verpachtenden Betriebes, ohne 

die Umsetzung des Vorhabens, sind für die Agrarstruktur insgesamt nicht bedeutsam, denn die außer- 

landwirtschaftliche Umnutzung von Agrarflächen ist grundsätzlich als negativer Eingriff in die 

Agrarstruktur - wirtschaftliche Nutzung des Bodens zur Erzeugung von pflanzlichen (Ackerbau) und 

tierischen (Viehwirtschaft) Produkten - zu betrachten. 

Ohne die Umsetzung des Vorhabens hätte der Betrieb im Übrigen, auch keine auszugleichenden 

Ertragsausfälle zu verzeichnen. 

 

Agrarstrukturelle Belange stehen dem Vorhaben aufgrund der Standortwahl und damit verbundener 

Inanspruchnahme von ertragsarmem Ackerland sowie Grünlandflächen nur hinsichtlich der o. g. drei 

Flurstücke (6, 7 und 11, Flur 3) insofern entgegen, als dass zum Hinweis, eines möglichen Verzichts auf 

die Flächen für das Vorhaben, in der Abwägung gesondert Bezug genommen werden sollte. 

 

Landwirtschaftlich genutzte Flächen dürfen nur in einem Streifen von 110 Metern beiderseits von 

Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen für Freiflächenphotovoltaikanlagen in Anspruch 

genommen werden. LEP M-V, 5.3 (9) Energie 

Die gewählte Lage des Vorhabens kommt dieser Festlegung, wie auch im B-Plan bereits festgestellt 

wurde, nicht nach.  

Auch dieser Tatbestand ist, trotz des vorgesehenen Zielabweichungsantrages, im Abwägungsprozess zu 

berücksichtigen.  

 

Zu naturschutzrechtlichen und Umwelt-Belangen ergeht die Stellungnahme gesondert von der 

Dienststelle Stralsund des StALU Vorpommern.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

im Auftrag 

 

 
Domagalski 

 
 

 

 

 

 

 

 



Hausanschriften:  

Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern 
Verwaltung Landesbibliothek Landesdenkmalpflege Landesarchäologie Landesarchiv 

 
Domhof 4/5 
19055 Schwerin 
Tel.: 0385 588 79 111 

Johannes-Stelling-Str. 29 
19053 Schwerin 
Tel.: 0385 588 79 210 

Domhof 4/5 
19055 Schwerin 
Tel.: 0385 588 79 101 

Domhof 4/5 
19055 Schwerin 
Tel.: 0385 588 79 101 

Graf-Schack-Allee 2 
19053 Schwerin 
Tel.: 0385 588 79 410 

 
http://www.kulturerbe-mv.de  

 
E-Mail: poststelle@lakd-mv.de   Fax: 0385 588 79 344 

 
 

  

 
 

Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege 

Mecklenburg-Vorpommern 
 

 
  Landesamt für Kultur und Denkmalpflege  

 Postfach 111252  19011  Schwerin  

  
MIKAVI Planung GmbH 
 
Mühlenstraße 28 
 
17349 Schönbeck 
 

 

   

 

 

Auskunft erteilt: DenkmalGIS 

Telefon: 0385 588 79 100 

e-mail: poststelle@lakd-mv.de 

Aktenzeichen: 231024_010004E04 

Schwerin, den 09.11.2023 

 
Verfahren: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
Ihr Schreiben vom 24.10.2023 
Ihr Aktenzeichen kein 
Gemeinde Ahlbeck 
Grundstueck Solarfeld am Hammergraben 
Georeferenz 618_5650,box,2064992.98 m2 
33444232.52,5948674.35 
33444232.52,5947458.29 
33445930.61,5947458.29 
33445930.61,5948674.35 
33444232.52,5948674.35 
END 
END 
Vorhaben Bebauungsplan Nr. 7/2022 
Hier eingegangen 24.10.2023 15:31:00 
 
Diese Stellungnahme erfolgt in Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse der 
Landesdenkmalfachbehörde und als Träger öffentlicher Belange (§ 4 (2) Pkt. 6 
DSchG MV). 
 
Im Gebiet des o. g. Vorhabens sind nach den hier vorliegenden Unterlagen keine 
in die Denkmalliste nach § 5 DSchG MV eingetragene bekannte bzw. vermutete 
Bodendenkmale bekannt. 
 
Gemäß DSchG MV sind bekannte bzw. vermutete Bodendenkmale in die Denkmallisten 
einzutragen. Die Denkmallisten sind getrennt nach Bodendenkmalen, Baudenkmalen 
und beweglichen Denkmalen zu führen. Der Eigentümer und die Gemeinde sind von 
der Eintragung aller Denkmale in die jeweiligen Denkmallisten zu 
benachrichtigen. Veränderungen an den Denkmallisten dürfen nur nach Anhörung der 
Denkmalfachbehörde vorgenommen werden. 
 
Zuständige Behörde für die Führung der Denkmalliste ist gemäß § 5 DSchG MV die 
jeweilige untere Denkmalschutzbehörde. Rechtlich verbindliche Auskünfte 
(einschließlich Denkmalwertbegründung) zu tatsächlichen Bau- und Bodendenkmalen 

http://www.kulturerbe-mv.de/
mailto:poststelle@lakd-mv.de
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auf der Denkmalliste, das sind ausschließlich jene, die in einem eigens dafür 
durchgeführtem geordneten Verfahren zur Aufnahme auf die Denkmalliste gemäß 
DSchG MV aufgenommen worden sind, können daher nur von der unteren 
Denkmalschutzbehörde auf Grundlage der dort geführten Denkmalliste gegeben 
werden. 
 
Die Denkmallisten stehen bei den unteren Denkmalschutzbehörden jedermann zur 
Einsicht offen. Die Denkmallisten für Bodendenkmale und bewegliche Denkmale 
können nur von demjenigen eingesehen werden, der ein berechtigtes Interesse 
nachweist (siehe § 5 DSchG MV). 
 
Der Grundstückseigentümer MUSS allerdings von der Eintragung in die Denkmalliste 
(einschließlich Denkmalwertbegründung) benachrichtigt worden sein, denn die 
untere Denkmalschutzbehörde ist dazu gesetzlich verpflichtet, und dürfte daher 
Kenntnis von den sein Grundstück betreffenden Inhalten der Denkmalliste haben. 
 
Im Plangebiet ist kein Grabungsschutzgebiet gemäß § 14 DSchG MV ausgewiesen. 
 
Die gegenwärtig im Land bekannten bzw. vermuteten Bodendenkmale machen nur einen 
kleinen Teil der tatsächlich vorhandenen Bodendenkmale aus. Daher muss stets mit 
dem Vorhandensein weiterer, derzeit noch unentdeckter Bodendenkmale gerechnet 
werden. Auch diese Bodendenkmale sind gemäß § 5 (2) DSchG MV gesetzlich 
geschützt. 
 
Die §§ 6,7,8 und 9 DSchG MV 
 
§ 6 - Erhaltungspflicht, 
§ 7 - Genehmigungspflicht, 
§ 8 - Veränderungsanzeige, 
§ 9 - Auskunfts- und Duldungspflicht 
 
gelten jedoch für bewegliche Denkmale nur, wenn sie in die Denkmalliste 
eingetragen sind. 
 
Um die Auswirkungen des Vorhabens auf Kultur- und Sachgüter zu ermitteln, zu 
beschreiben und zu bewerten (siehe dazu etwa §§ 1,2 und 2a BauGB sowie § 2 Abs. 
1 UVPG), reichen die vorliegenden Informationen nicht aus. 
 
Da die in der Denkmalliste nach § 5 DSchG MV eingetragenen bekannten bzw. 
vermuteten Bodendenkmale nicht den tatsächlichen Bestand der Bodendenkmale 
widerspiegeln, sollten auf Kosten des Vorhabenträgers frühzeitig durch geeignete 
Fachfirmen mit anerkannten Prüfmethoden (archäologische Voruntersuchung mittels 
einer ausreichenden Anzahl von Sondageschnitten) Untersuchungen zum 
tatsächlichen Bestand der Bodendenkmale durchgeführt werden. Erst auf Grundlage 
dieser vom Vorhabenträger ggf. gemäß § 2 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BauGB bzw. § 6 
Abs. 1 UVPG (nach Maßgabe der Anlage 1 UVPG) bereitzustellenden 
entscheidungserheblichen Unterlagen können dann die Auswirkungen des Vorhabens 
auf die Bodendenkmale zuverlässig beschrieben und bewertet werden. 
 
Dadurch erhöht sich auch die Planungssicherheit erheblich, weil Verzögerungen 
des Vorhabens durch die Entdeckung bislang unbekannter Bodendenkmale (§ 11 Abs. 
3 DSchG MV) während der Durchführung des Vorhabens vermieden werden. 
 
Denn wenn bei Erdarbeiten neue Bodendenkmale oder auffällige Bodenverfärbungen 
entdeckt werden, sind diese gemäß § 11 (1), (2), (3) DSchG MV der unteren 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen und der Fund und die Fundstelle in 
unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach 
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Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die 
untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des für den Vorhabenträger 
Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des 
Denkmals durch die Denkmalbehörden oder deren Beauftragte dies erfordert. Die 
Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den 
Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. 
 
HINWEIS auf die Handreichung "Kulturgüter in der Planung": 
 
Für die Berücksichtigung des kulturellen Erbes in Umwelt- und 
Umweltverträglichkeitsprüfungen wird auf die Handreichung "Kulturgüter in der 
Planung" verwiesen: 
 
UVP-Gesellschaft e.V. (Hg.): Kulturgüter in der Planung. Handreichung zur 
Berücksichtigung des Kulturellen Erbes bei Umweltprüfungen, Köln 2014. 
 
https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/kultur/kulturlandschaft/dokumente_193/UVP- 
Kulturgueter_in_der_Planung.pdf 
 
 
HINWEIS zum Denkmalschutzgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern: 
 
Die Denkmalfachbehörde, das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, stellt den 
für die Führung der Denkmallisten gemäß § 5 DSchG MV zuständigen unteren 
Denkmalschutzbehörden den Stand der Erfassung (Inventarisierung) der 
Bodendenkmale als Kartengrafiken und seit 2010 tagesaktuell über einen Web-Map- 
Service (WM-Dienst) zur Verfügung. Die Bodendenkmale sind dabei lediglich als 
unregelmäßige Flächen oder als Kreisflächen ausgewiesen. 
 
Dabei ist bei den lediglich als Flächen, die sich mitunter überlappen, 
ausgewiesenen Bodendenkmalen von vornherein klar, dass es sich bei diesen 
Flächen 
 
um vermutete Bodendenkmale handelt. 
 
Denn tatsächliche Bodendenkmale haben drei Dimensionen (nicht nur zwei) und 
müssen, um den Status tatsächliche Bodendenkmale gemäß DSchG MV zu erhalten, von 
den Behörden als Körper mindestens so genau bestimmt sein, dass sich die Körper 
nicht gegenseitig durchdringen, von der für die Führung der Denkmalliste 
zuständigen Vollzugsbehörde nach förmlicher Anhörung der 
Landesdenkmalfachbehörde mit diesen Daten in die Bodendenkmalliste aufgenommen 
sowie der Grundstückseigentümer und die Gemeinde von der Eintragung der Denkmale 
bzw. des Grabungsschutzgebietes in die Denkmalliste benachrichtigt werden. 
 
 
Mit Urteil vom 27. April 2017 hat das Verwaltungsgericht Schwerin (2 A 3548/15 
SN) festgestellt, 
 
dass das Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (DSchG MV) keine 
Ermächtigungsgrundlage für Auflagen zur Sicherstellung und Bergung 
 
vermuteter Bodendenkmale zu  L a s t e n  d e s  B a u h e r r n 
 
gibt. 
 
Im einzelnen stellt das Gericht zu lediglich als Flächenumrissen 
gekennzeichneten Bodendenkmalen (im folgenden wörtlich zitiert) fest: 
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(Rn. 43), "Nach dem eindeutigen Wortlaut knüpft § 7 Abs. 1, 5 DSchG MV an das 
tatsächliche Vorliegen eines Denkmals an. Der bloße Verdacht genügt - auch wenn 
er auf konkrete Tatsachen gestützt sein mag - nicht." 
 
(Rn. 51), "Im Ergebnis genügt es für die Annahme einer Grundstücksfläche als 
Bodendenkmal wegen des mit einer Unterschutzstellung verbundenen Eingriffs in 
Grundrechtspositionen der Grundstückseigentümer und -nutzer nicht, dass das 
Vorhandensein eines Bodendenkmals nur vermutet oder auch nur für überwiegend 
wahrscheinlich gehalten wird. ..." 
 
(Rn. 54), "Auch ermächtigt § 7 Abs. 5 i.V.m. § 11 DSchG MV nicht 
 
zur Verpflichtung eines Bauherrn 
 
zur Heranziehung von archäologischen Aufsehern oder Baubegleitern. 
 
Ebenso wenig kann aus diesen Normen die Ermächtigung zur Verpflichtung eines 
Bauherrn 
 
zur Bergung und Erfassung der gefundenen Denkmale 
 
oder zur Information über die in Aussicht genommenen Maßnahmen abgeleitet 
werden. 
 
Beides ist nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 11 Abs. 4 DSchG MV originäre Aufgabe der 
Denkmalfachbehörde bzw. unteren Denkmalschutzbehörden. 
 
Die denkmalbezogenen Verpflichtungen des Bauherrn beschränken sich im 
Wesentlichen auf die Auskunfts-, Anzeige- und Erhaltungspflicht (vgl. §§ 9 Abs. 
1, 11 Abs. 2, 3 DSchG MV)." 
 
Vorgang besteht aus: 
ORI231024_010004E04.xml 
ORI231024_010004E04.pdf 
 
Dr.-Ing. Michael Bednorz 
165CD913FC7EA3348578CD907AE41F1D 
09.11.2023 16:29:00 
 



 

Öffnungszeiten: Mo. - Do.: 08:30 - 14:30; Fr.: 08:30 - 12:00 Uhr  Homepage: www.zoll.de 

 
Hauptzollamt Stralsund 
 

 
 

Hauptzollamt Stralsund, Postfach 22 64, 18409 Stralsund 

 

Betreff Bebauungsplan Nr. 7/2022 "Solarfeld am Hammergraben" der Gemeinde 
Ahlbeck 

Bezug Ihr Schreiben vom 24.10.2023 
Anlagen  
GZ  Z 2316 B - BB 167/2023 - B 110001 
 (bei Antwort bitte angeben) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB merke ich zu dem Entwurf 

Bebauungsplan Nr. 7/2022 "Solarfeld am Hammergraben" der Gemeinde Ahlbeck 

folgendes an: 

 

 

1 

Ich erhebe aus zollrechtlicher und fiskalischer Sicht keine Einwendungen gegen 
den Entwurf.  
 

 

Sachgebiet Abgabenerhebung 
 

Bearbeitet von: Herrn Dedow 
 

Dienstgebäude: 
Hiddenseer Straße 6 
18439 Stralsund 

Telefon: 03831 356- 40 03(oder -0)  
Fax: 03831 356-40 50 
E-Mail: poststelle.hza-stralsund@zoll.bund.de 
De-Mail: poststelle.hza-stralsund@zoll.de-mail.de 

Bankverbindung: 
IBAN DE76 1300 0000 0013 0010 33 
BIC MARKDEF1130 

Datum: 21.11.2023 

MIKAVI Planung 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
 



Seite 2 von 2 

2 

Darüber hinaus gebe ich folgende Hinweise: 

Das Plangebiet befindet sich im grenznahen Raum (§ 14 Abs. 1 ZollVG i. V. m. § 1, 

Anlage 1 B der Verordnung über die Ausdehnung des grenznahen Raumes und die 

der Grenzaufsicht unterworfenen Gebiete – GrenzAV -). Insoweit weise ich rein 

vorsorglich auf das Betretungsrecht im grenznahen Raum gem. § 14 Abs. 2 ZollVG, 

welches auch während etwaiger Bauphasen jederzeit gewährleistet sein muss, hin.  

Darüber hinaus kann das Hauptzollamt verlangen, dass Grundstückseigentümer und 

-besitzer einen Grenzpfad freilassen und an Einfriedungen Durchlässe oder 

Übergänge einrichten, das Hauptzollamt kann solche Einrichtungen auch selbst 

errichten (Sätze 2 und 3 ebendort). 

 

 

Für Rückfragen steht der Unterzeichner gern zur Verfügung. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
 
 
 
 
 
Böhning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 



1

Lisa Köhn

Von: Frank Möbius <f.moebius@gku-mbh.de>
Gesendet: Freitag, 27. Oktober 2023 07:28
An: Lisa Köhn
Betreff: Re: Fw: Bebauungsplan Nr. 7/2022 "Solarfeld am Hammergraben" der 

Gemeinde Ahlbeck

 Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im markierten Bereich befinden sich keine Anlagen 

des Wasser- und Abwasser-Verbandes Ueckermünde. 

   

Mit freundlichen Grüßen 
  

Frank Möbius  

Dipl. Ing. 

Technischer Mitarbeiter 

  

Betriebsstelle Eggesin 

Gumnitz 1a, 17367 Eggesin 

Telefon: +49 3977 929220 

Fax: +49 3977 929214 

  

Gesellschaft für kommunale Umweltdienste mbH 

Ostmecklenburg-Vorpommern 

Teetzlebener Chaussee 5, 17087 Altentreptow 

www.gku-mbh.de 

Aufsichtsratsvorsitzender:  Michael Galander  

Geschäftsführer:  Frank Strobel 

Handelsregister:  HRB Neubrandenburg 2464 

Steuernummer:  072 / 125 / 00393 
  
  
  

Original Message processed by david® 

Fw: Bebauungsplan Nr. 7/2022 "Solarfeld am Hammergraben" der Gemeinde Ahlbeck 25. Oktober 2023, 08:39 Uhr 

Von Silvana Koch-Schliwa 

An Frank Möbius 

Cc Markus Müller 

 

  
  
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Silvana Koch-Schliwa  
 
Sekretariat 
  
Betriebsstelle Eggesin 
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Gumnitz 1a, 17367 Eggesin 
Telefon: +49 3977 929229 
Fax: +49 3977 929214 
  
Gesellschaft für kommunale Umweltdienste mbH 
Ostmecklenburg-Vorpommern 
Teetzlebener Chaussee 5, 17087 Altentreptow 
www.gku-mbh.de 
Aufsichtsratsvorsitzender:  Michael Galander  
Geschäftsführer:  Frank Strobel 
Handelsregister:  HRB Neubrandenburg 2464 
Steuernummer:  072 / 125 / 00393 
  
  

Original Message processed by david® 

Bebauungsplan Nr. 7/2022 "Solarfeld am Hammergraben" der Gemeinde Ahlbeck 24. Oktober 2023, 15:26 Uhr 

Von Lisa Köhn  

An Bs.eggesin@gku-mbh.de 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
im Auftrag der Gemeinde Ahlbeck beteiligen wir Sie gemäß § 4 Abs. 1 BauGB als Träger öffentlicher Belange am o.g. 
Vorhaben. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen  
  
Lisa Köhn 
  

 

MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
koehn@mikavi-planung.de 
www.mikavi-planung.de 
Tel. +49 3968 2111790 
  

 

  Geschäftsführerin: Christiane Leddermann 
– Amtsgericht Neubrandenburg – HRB 21550 – 

  
  

 
 
 
To: f.moebius@gku-mbh.de 
Cc: m.mueller@gku-mbh.de 



Landesamt für innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Amt für Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Postfach 12 01 35, 19018 Schwerin

MIKAVI Planung GmbH

Mühlenstraße 28
DE-17349 Schönbeck

bearbeitet von:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Az:

Schwerin, den

Frank Tonagel
(0385) 588-56268
(0385) 509-56030
geodatenservice@laiv-mv.de
http://www.laiv-mv.de
341 - TOEB202300835

24.10.2023

Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
hier: B-Plan Gemeinde Ahlbeck Bebauungsplan Nr. 7/2022 "Solarfeld am Hammergraben

Ihr Zeichen: 24.10.2023

Anlage:   Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen
geodätischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Beachten Sie
dennoch für weitere Planungen und Vorhaben die Informationen im Merkblatt über die
Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage).

Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte als zuständige
Vermessungs- und Katasterbehörden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsver-
messungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu
schätzen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Frank Tonagel

Vermittlung:
Telefax:
Internet:
 

(0385) 588 56966
(0385) 58848256039
www.lverma-mv.de
 

Hausanschrift:
 
 
 

LAiV, Abteilung 3
Lübecker Straße 289
19059 Schwerin
 

Öffnungszeiten Geoinformationszentrum:
Mo.-Do.:
Fr.:

9.00 - 15.30 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

Bankverbindung:

IBAN:
BIC:

Deutsche Bundesbank,
Filiale Rostock
DE79 1300 0000 0013 001561
MARKDEF1130



M e r k b l a t t

über die Bedeutung und Erhaltung
der Festpunkte der amtlichen geodätischen Lage-, Höhen- und Schwerenetze

1. Festpunkte der Lagenetze sind Geodätische Grundnetzpunkte 

 (GGP), Benutzungsfestpunkte (BFP), Trigonometrische Punkte 

 (TP) sowie zugehörige Orientierungspunkte (OP) und Exzentren, 
 deren Lage auf der Erde durch Koordinaten mit Zentime-
 tergenauigkeit im amtlichen Lagebezugssystem festgelegt ist. Sie 
 bilden die Grundlage für alle hoheitlichen Vermessungen (Landes-
 vermessung und Liegenschaftskataster), aber auch für technische 
 und wissenschaftliche Vermessungen.
 Es gibt Bodenpunkte und Hochpunkte.
 Ein Bodenpunkt ist in der Regel ein 0,9 m langer Granitpfeiler, des-
 sen Kopf ca. 15 cm aus dem Erdreich herausragt. In Ausnahmefällen 
 kann der Pfeiler auch bodengleich gesetzt („vermarkt“) sein. Die 
 Pfeiler haben eine Kopffläche von 16 cm x 16 cm bis 30 cm x 30 cm 
 mit Bohrloch, eingemeißeltem Kreuz oder Keramikbolzen. Auf der 
 Kopffläche oder an den Seiten sind in Nordrichtung ein Dreieck , 
 in Südrichtung die Buchstaben „TP“ eingemeißelt. Andere Pfeiler 
 sind mit den Buchstaben O, FF, AF oder FW gekennzeichnet. In 
 Ausnahmefällen gibt es hiervon abweichende Vermarkungen auf 
 Bauwerken (Plastikkegel mit  und TP, Keramikbolzen u. a.).
 Bodenpunkte haben unter dem Granitpfeiler in der Regel eine 
 Granitplatte. 
 Hochpunkte sind markante Bauwerksteile (z. B. Kirchturm- oder 
 Antennenmastspitzen), die weithin sichtbar sind und als Zielpunkt 
 bei Vermessungen dienen.

2. Höhenfestpunkte (HFP) sind Punkte, die mit Millimetergenauigkeit 
 bestimmt und für die Normalhöhen im amtlichen Höhen-
 bezugssystem berechnet wurden. Sie bilden die Grundlage für 
 groß- und kleinräumige Höhenvermessungen, wie z. B. topogra-
 phische Vermessungen, Höhendarstellungen in Karten, Höhen-
 festlegungen von Gebäuden, Straßen, Kanälen u. a., auch für die 
 Beobachtung von Bodensenkungen.
 Als HFP dienen Metallbolzen („Mauerbolzen, Höhenmarken“). Sie 
 werden vorzugsweise im Mauerwerk besonders stabiler Bauwerke 
 (Kirchen, Brücken u. a.) so eingesetzt („vermarkt“), dass eine Mess-
 latte von 3,10 m Höhe jederzeit lotrecht auf dem Bolzen aufgehalten 
 werden kann.
 Im unbebauten Gelände sind die Bolzen an Pfeilern aus Granit 
 („Pfeilerbolzen“) angebracht. Diese Pfeiler haben eine Kopffläche 
 von 25 cm x 25 cm und ragen im Normalfall 20 cm aus dem Boden 
 hervor. Besonders bedeutsame Punkte sind unterirdisch vermarkt 
 (Unterirdische Festlegung - UF) und durch einen ca. 0,9 m langen 
 Granitpfeiler (16 cm x 16 cm) mit den Buchstaben „NP“ oberirdisch 
 gekennzeichnet. Im Normalfall ist er 2 m von der UF entfernt so ver-
 markt, dass sein Kopf ca. 15 cm aus dem Boden ragt.

3. Festpunkte der Schwerenetze (SFP) sind Punkte, für die mittels 
 gravimetrischer Messungen Schwerewerte im amtlichen Schwe-
 rebezugssystem ermittelt wurden. Sie sind mit einer Genauigkeit 
 von 0,03 mGal (1 mGal = 10-5 m/s²) bestimmt und bilden die 
 Grundlage für verschiedene praktische und wissenschaftliche 
 Arbeiten, z. B. auch für Lagerstättenforschungen.
 SFP sind mit Messingbolzen (Ø 3 cm mit Aufschrift „SFP“ und ), 
 Pfeilern oder Platten aus Granit vermarkt. Ihre Standorte befinden 
 sich auf befestigten Flächen an Gebäuden, in befestigten Straßen, 
 aber auch in unbefestigten Wegen. Sie sind allgemein sichtbar, be-
 hindern aber nicht den Verkehr. Die Granitplatten sind 60 cm x 
 60 cm bzw. 80 cm x 80 cm groß und mit einem eingemeißelten 
 Dreieck  gekennzeichnet. Im Kopf der Granitpfeiler befindet sich 
 ein flacher Bolzen.

4. Gesetzliche Grundlage für die Vermarkung und den Schutz von 
 Vermessungsmarken  ist das „Gesetz über das amtliche Geoinfor-

 mations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und Ver-
 messungsgesetz - GeoVermG M-V)“ vom 16. Dezember 2010 
 (GVOBl. M-V S. 713).
 Danach ist folgendes zu beachten:

 Eigentümer und Nutzungsberechtigte  (Pächter, Erbbau-
 berechtigte u. ä.) haben das Ein- bzw. Anbringen von Vermessungs-
 marken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) auf ihren Grundstücken und an 
 ihren baulichen Anlagen sowie das Errichten von Vermes-
 sungssignalen für die Dauer von Vermessungsarbeiten zu dulden. 
 Sie haben Handlungen zu unterlassen, die Vermessungsmarken 
 sowie ihre Erkennbarkeit und Verwendbarkeit beeinträchtigen 
 könnten. Hierzu zählt auch das Anbringen von Schildern, Brief-
 kästen, Lampen o. ä. über HFP, weil dadurch das lotrechte Aufstellen 
 der Messlatten auf den Metallbolzen nicht mehr möglich ist.

 Maßnahmen, durch die Vermessungsmarken gefährdet werden 
 können, sind unverzüglich der Vermessungs- und Geoinformations-
 behörde (siehe unten) mitzuteilen. Dieses gilt z. B., wenn Teile des 
 Gebäudes, an dem ein HFP angebracht ist, oder wenn als TP be-
 stimmte Teile eines Bauwerkes (Hochpunkt) ausgebessert, umge-
 baut oder abgerissen werden sollen. Gefährdungen erfolgen auch 
 durch Straßen-, Autobahn-, Eisenbahn-, Rohr- und Kabelleitungsbau. 
 Erkennt ein Eigentümer oder Nutzungsberechtigter, dass Vermes-
 sungsmarken bereits verlorengegangen, schadhaft, nicht mehr er
 kennbar oder verändert sind, so hat er auch dieses mitzuteilen.

 Mit dem Erdboden verbundene Vermessungsmarken werden von 
 kreisförmigen Schutzflächen umgeben. Der Durchmesser der 
 Schutzfläche beträgt 2 m, d. h., halten Sie bei Ihren Arbeiten min-
 destens 1 m Abstand vom Festpunkt! Zusätzlich werden diese 
 Vermessungsmarken in den meisten Fällen durch rot-weiße 
 Schutzsäulen oder Schutzbügel, die ca. 1 m neben der Vermes-
 sungsmarke stehen, kenntlich gemacht.

 Für unmittelbare Vermögensnachteile, die dem Eigentümer oder 
 dem Nutzungsberechtigten durch die Duldungspflicht oder die 
 Inanspruchnahme der Schutzfläche entstehen, kann eine angemes-
 sene Entschädigung in Geld gefordert werden.
 Der Entschädigungsanspruch verjährt in einem Jahr, die Verjährung 
 beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Schaden entstanden 
 ist.

 Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig das 
 Betreten oder Befahren von Grundstücken oder baulichen Anlagen 
 für zulässige Vermessungsarbeiten behindert, unbefugt Vermes-
 sungsmarken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) einbringt, verändert oder 
 entfernt, ihren festen Stand oder ihre Erkennbarkeit oder ihre 
 Verwendbarkeit gefährdet oder ihre Schutzflächen überbaut, ab-
 trägt oder verändert. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
 Geldbuße bis zu 5000 € geahndet werden.

 Eigentümer oder Nutzungsberechtigte können zur Zahlung von 
 Wiederherstellungskosten herangezogen werden, wenn durch ih-
 re Schuld oder durch die Schuld eines Beauftragten eine Vermes-
 sungsmarke entfernt, verändert oder beschädigt worden ist. 
 Eigentümern, Pächtern oder anderen Nutzungsberechtigten wird 
 daher empfohlen, in ihrem eigenen Interesse die Punkte so kennt-
 lich zu machen (z. B. durch Pfähle), dass sie jederzeit als Hindernis 
 für Landmaschinen oder andere Fahrzeuge erkannt werden können. 
 Die mit der Feldbestellung beauftragten Personen sind anzuhalten, 
 die Vermessungsmarken zu beachten. 

Dieses Merkblatt ist aufzubewahren und beim Verkauf oder bei der Verpachtung des Flurstücks, auf dem der GGP, BFP, TP, OP, HFP oder 

SFP liegt, an den Erwerber oder Nutzungsberechtigten weiterzugeben.

Fragen beantwortet jederzeit die zuständige untere Vermessungs- und Geoinformationsbehörde oder das

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern    Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen

Lübecker Straße 289    19059 Schwerin

Telefon 0385 588-56312 oder 588-56267    Telefax 0385 588-56905 oder 588-48256260

E-Mail: Raumbezug@laiv-mv.de

Internet: http:// www.lverma-mv.de

Herausgeber: Druck:

© Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern Landesamt für innere Verwaltung
Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen Mecklenburg-Vorpommern   
Stand: März 2014 Lübecker Straße 287, 19059 Schwerin



Festlegungsarten der Festpunkte der geodätischen Lage-, Höhen- und Schwerenetze

TP (Meckl.) Steinpfeiler bis 35 cm x 35 cm 
(auch mit Keramikbolzen)*

SFP Messingbolzen Ø 3 cm SFP Granitplatte 60 cm x 60 cm oder 
80 cm x 80 cm

GGP Granitpfeiler 30 cm x 30 cm* oder
50 cm x 50 cm*

Hochpunkt (Turm Knopf u. a.) Markstein Granitpfeiler 16 cm x 16 cm 
mit „NP“

BFP/TP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm 
(auch bodengleich)*

HFP Mauerbolzen (Ø 2 cm bis 5,5 cm) 
oder Höhenmarke

HFP Granitpfeiler 25 cm x 25 cm mit
seitlichem Bolzen und Stahlschutzbügel

TP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm mit
Schutzsignal und Schutzsäulen

OP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm mit
Schutzsäule

* Oft mit Schutzsäule(n) oder Stahlschutzbügel
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Deutsche Telekom Technik GmbH, Am Rowaer Forst 1,  

17094 Burg Stargard 
 

MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
 
17349 Schönbeck 

 

Marie Hundt | PTI 23, Team Betrieb 1, Wegesicherung 
030 8353 78255 | M.Hundt@telekom.de 
30.10.2023 | Bebauungsplan Nr. 7/2022 "Solarfeld am Hammergraben" der Gemeinde Ahlbeck 
 
Vorgangsnummer:  02825-2023 
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die Vorgangsnummer an. 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Telekom Deutschland GmbH – als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG 
– hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegsicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend 
die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.  

im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien (TK-Linien) der Deutschen Telekom AG. 

Gegen die o. g. Planung haben wir dann keine Einwände, wenn für die Telekom die erforderlichen 
Unterhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen an ihrem ober- und unterirdischen Kabelnetz jederzeit 
möglich sind und die nachfolgend genannten Auflagen und Hinweise eingehalten werden. Wir weisen 
darauf hin, dass die in unmittelbarer Nähe der geplanten Anlage verlaufende Telekommunikationslinie der 
Telekom bei eventuell auftretenden atmosphärischen Entladungen besonders gefährdet ist. 

Wir bitten daher schon bei der Festlegung der Standorte einen Abstand von mindestens 15 m zwischen 
den Erdungsanlagen der geplanten Anlage und der Telekommunikationslinie der Telekom zu 
berücksichtigen.  

Können die geforderten Schutzabstände nicht eingehalten werden sind die Kosten für Änderungen an den 
TK-Linien oder Schutzmaßnahmen vom Veranlasser der neuen Anlagen zu tragen. 

Bitte beachten Sie bei Ihren weiteren Planungen, dass keine Verpflichtung der Deutschen Telekom AG 
besteht, den Solarenergiepark an das öffentliche Telekommunikationsnetz der Deutschen Telekom AG 
anzuschließen. 
Gegebenenfalls ist dennoch die Anbindung an das Telekommunikationsnetz der Deutschen Telekom AG auf 
freiwilliger Basis und unter der Voraussetzung der Kostenerstattung durch den Vorhabenträger möglich. 
Hierzu ist jedoch eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung des Vorhabenträgers mit der 
Deutschen Telekom AG erforderlich. 
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Unsere Leitungen sind in der Regel mit einer Überdeckung von ca. 60 cm Innerorts, bis zu 90 cm außerorts, 
verlegt. 

Eine abweichende Tiefenlage ist wegen Kreuzungen anderer Anlagen, infolge nachträglicher Veränderung 
der Deckung durch Straßenumbauten u. dgl. und aus anderen Gründen möglich. 

Sollten Sicherungs- bzw. Verlegemaßnahmen erforderlich sein, so sind diese rechtzeitig bei unserem 
Auftragseingang unter der nachfolgenden E-Mail-Adresse zu beantragen, damit für die Prüfung der 
Kostentragungspflicht und ggf. Erstellung der vertraglichen Regelungen ein angemessener Zeitraum zur 
Verfügung steht: T-NL-Ost-PTI-23-FS@telekom.de  
 

Achtung folgende Hinweise bitte an die beauftragten Tiefbaufirmen weiterleiten: 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen 
Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) 
der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen 
Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse so weit freigehalten 
werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können.  Es ist 
deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage, der zum 
Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informieren und einen 
Schachtschein einholen. Entweder über die Internetanwendung „Trassenauskunft Kabel“ 
(https://trassenauskunft-kabel.telekom.de)  oder unter der Mailadresse 
(planauskunft.nordost@telekom.de). Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 

Wie sie Kabelschäden vermeiden und wie sie reagieren müssen, wenn es zu einer Beschädigung kommen, 
finden sie in unserm „Infoflyer für Tiefbaufirmen“. Hier empfehlen wir die App „Trassen Defender“, um 
schnell und unkompliziert diese bei der Deutschen Telekom anzuzeigen. Die Kabelschutzanweisung der 
Deutschen Telekom AG ist zu beachten. 

Für Fragen zum Inhalt unseres Schreibens stehen wir Ihnen unter den oben genannten 
Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung. Diese Planunterlage sind nur für interne Zwecke zu benutzen und 
nicht an Dritte weiterzugeben. 

  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

       Anlagen 

   1 Übersichtsplan 

   1 Kabelschutzanweisung neu 

i. A.   1 Infoflyer für Tiefbaufirmen 

Marie Hundt  1 Merkblatt Baumstandorte 

mailto:T-NL-Ost-PTI-23-FS@telekom.de
https://trassenauskunft-kabel.telekom.de/
mailto:planauskunft.nordost@telekom.de


ACHTUNG,
KABEL!
Kabelschäden bei Tiefbauarbeiten? 
Vorbeugen und schnell reagieren, 
wenn es doch einmal passiert.

 

Herausgeber:
Deutsche Telekom Technik GmbH
Landgrabenweg 151
53227 Bonn



KLEINE KABEL, GROSSE FOLGEN

Kommen bei Tiefbauarbeiten Maschinen zum Einsatz, etwa beim 
Ausschachten, ist besondere Vorsicht gefragt. Denn schon kleine 
Beschädigungen an Telekommunikationsleitungen können große 
Folgen haben. 

Dabei kommt es nicht auf die Größe an: Nicht nur Beschädigungen an 
großen Kabelanlagen haben enorme Auswirkungen, auch bei kleinen 
Kabeln oder Röhrchen sind die Folgen oft größer als gedacht – vor 
allem, wenn Glasfaserkabel betroffen sind:

§ Hilfsbedürftige erreichen durch den Ausfall der Notrufleitungen 
unter Umständen weder Rettungsdienst, Polizei, noch Feuerwehr.

§ Kunden können durch den Ausfall der EC-Lesegeräte in Geschäften 
nicht mehr mit Karte zahlen.

§ In meist tausenden Haushalten fällt das Internet, Fernsehen und die 
Telefonie aus. 

§ Auch Sie können davon betroffen sein. 

Eine Instandsetzung ist zudem teuer – beugen Sie deshalb vor.

KABELSCHÄDEN VERMEIDEN 

Um Schäden zu vermeiden, nutzen Sie deshalb die Trassenauskunft 
für die Kabel der Deutschen Telekom 

https://trassenauskunft-kabel.telekom.de/

und beachten Sie die dortigen Maßnahmen zum Kabelschutz.

§ Nutzen Sie Kabellagepläne.

§ Verwenden Sie ein Kabelsuchgerät.

SCHÄDEN MELDEN

Sollte dennoch ein Kabel beschädigt worden sein, helfen Sie mit, die 
Auswirkungen zu reduzieren:

§ Melden Sie alle Schäden,

§ auch Schäden, die Sie vorfinden und nicht verursacht haben.

Das geht per Hotline: 0800330 1000 / 0800330 2000 – oder noch 
schneller mit der App „Trassen Defender“.

SCHNELL & BEQUEM PER APP

Mit der kostenlosen App „Trassen Defender“ können Sie schnell und 
einfach einen Schaden melden. Ohne Wartezeit. Rund um die Uhr. Mit 
nur wenigen Klicks: 

§ Art und Umfang angeben

§ Foto des Schadens hochladen

§ Automatisch generierte GPS-Daten bestätigen















 

Die Kabelschutzanweisung steht für Sie in 
folgenden Sprachen zur Verfügung: 

 
  

Aby wyświetlić instrukcję ochrony kabla w języku polskim, kliknij tutaj 
Für die Kabelschutzanweisung in Polnisch klicken Sie bitte hier PL 

For the instructions on protecting cables in Englisch, please click here 
Für die Kabelschutzanweisung in Englisch klicken Sie bitte hier GB 

Cliquez ici pour les consignes de protection des câbles en français 
Für die Kabelschutzanweisung in Französisch klicken Sie bitte hier FR 

Para las instrucciones de protección de cables en español, haga clic aquí 
Für die Kabelschutzanweisung in Spanisch klicken Sie bitte hier ES 

Pro Instruktáž k ochraně kabelů v češtině klikněte zde 
Für die Kabelschutzanweisung in Tschechisch klicken Sie bitte hier CZ 

Diese finden Sie in deutscher Sprache ab Seite 2. 
 D 

Для просмотра руководства по защите кабельных трасс на русском языке, 
пожалуйста, нажмите здесь 
Für die Kabelschutzanweisung in Russisch klicken Sie bitte hier 

RUS 

TR Kablo koruma talimatı'nın Türkçesi için lütfen tıklayınız 
Für die Kabelschutzanweisung in Türkisch klicken Sie bitte hier 

Kliknite ovde da biste videli uputstvo za zaštitu kablova na srpskom jeziku 
Für die Kabelschutzanweisung in Serbisch klicken Sie bitte hier SRB 

 

Za upute za zaštitu kabela na hrvatskom jeziku kliknite ovdje 
Für die Kabelschutzanweisung in Kroatisch klicken Sie bitte hier HR 

 

https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_pl
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_pl
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_gb
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_gb
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_fr
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_fr
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_es
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_es
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_cz
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_cz
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_rus
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_rus
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_rus
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_tr
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_tr
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_sr
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_sr
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_hr
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/tak/downloads/cable_protection_hr
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Kabelschutzanweisung 
Anweisung zum Schutze unterirdischer Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom bei Arbeiten 
Anderer 
 

 Bearbeitet und herausgegeben von der Telekom Deutschland GmbH 
 
Telekommunikationslinien als Bestandteil des Telekommunikationsnetzes der Telekom Deutschland GmbH 
sind alle unter- oder oberirdisch geführte Telekommunikationskabelanlagen, einschließlich ihrer zugehörigen 
Schalt- und Verzweigungseinrichtungen, Masten und Unterstützungen, Kabelschächte und Kabelkanalrohre, 
sowie weitere technische Einrichtungen, die für das Erbringen von öffentlich zugänglichen 
Telekommunikationsdiensten erforderlich sind (§ 3 Nr. 64 TKG).  
Unterirdisch verlegte Telekommunikationslinien können bei Arbeiten, die in ihrer Nähe am oder im Erdreich 
durchgeführt werden, leicht beschädigt werden. Durch solche Beschädigungen wird der für die Öffentlichkeit 
wichtige Telekommunikationsdienst der Telekom Deutschland GmbH erheblich gestört. Beschädigungen an 
Telekommunikationslinien sind nach Maßgabe der § 317 StGB strafbar, und zwar auch dann, wenn sie 
fahrlässig begangen werden. Außerdem ist derjenige, der für die Beschädigung verantwortlich ist, der Telekom 
Deutschland GmbH zum Schadensersatz verpflichtet. Es liegt daher im Interesse aller, die solche Arbeiten 
durchführen, äußerste Vorsicht walten zu lassen und dabei insbesondere Folgendes genau zu beachten, um 
Beschädigungen zu verhüten. 
 
1. Bei Arbeiten jeder Art am oder im Erdreich, insbesondere bei Aufgrabungen, Pflasterungen, Bohrungen, 
Baggerarbeiten, Grabenreinigungsarbeiten, Setzen von Masten und Stangen, Eintreiben von Pfählen, Bohrern 
und Dornen, besteht immer die Gefahr, dass Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH 
beschädigt werden. 
 
2. Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH werden nicht nur in oder an öffentlichen 
Verkehrswegen, sondern auch durch private Grundstücke (z.B. Felder, Wiesen, 
Waldstücke, Hausgrundstücke) geführt. Die Telekommunikationslinien werden 
gewöhnlich auf einer Grabensohle (Verlegetiefe VT)) von 60 cm (in Einzelfällen 40 cm) bis 
100 cm ausgelegt. Gemäß § 127 Abs 7 TKG ist aber auch eine mindertiefe Verlegung 
gestattet, wie etwa im Trenchingverfahren (s. Seite 8) eingebrachte 
Telekommunikationslinien und andere Verlegungen in geringerer Tiefe.  
Beim Trenching werden durch Säge- oder Frästechnik verschieden breite und tiefe Schlitze bzw. Gräben direkt 
in Böden, Asphalt und Beton eingebracht, in welche Rohre mit Glasfaserkabeln eingelegt werden. 
Eine abweichende Tiefenlage ist bei Telekommunikationslinien wegen Kreuzungen anderer Anlagen, infolge 
nachträglicher Veränderung der Deckung durch Straßenumbauten u. dgl. und aus anderen Gründen möglich. 
Kabel können in Röhren eingezogen, mit Schutzhauben aus Ton, mit Mauersteinen o.ä. abgedeckt, durch 
Trassenwarnband aus Kunststoff, durch elektronische Markierer gekennzeichnet oder frei im Erdreich verlegt 
sein. Röhren, Abdeckungen und Trassenwarnband aus Kunststoff schützen die Telekommunikationslinien 
jedoch nicht gegen mechanische Beschädigungen. Sie sollen lediglich den Aufgrabenden auf das 
Vorhandensein von Telekommunikationslinien aufmerksam machen (Warnschutz). 
 

V
T Ü
b
d
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Bei Beschädigung von Telekommunikationslinien 1 der Telekom Deutschland GmbH, kann Lebensgefahr für 
damit in Berührung kommende Personen bestehen.  
 
Von unbeschädigten Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH mit isolierender 
Außenhülle gehen auf der Trasse keine Gefahren aus.   
 
Von Erdern und erdfühlig verlegten Kabeln (Kabel mit metallischem Außenmantel) können insbesondere bei 
Gewitter Gefahren ausgehen. Gem. DIN VDE 0105 Teil 100, Abschnitt 6.1.3 Wetterbedingungen, sollen bei 
Gewitter die Arbeiten an diesen Anlagen eingestellt werden. 
 

Glasfaserkabel sind auf der Kabelaußenhülle mit einem  gekennzeichnet. Hier kann es bei einem direkten 
Hineinblicken in den Lichtwellenleiter zu einer Schädigung des Auges kommen.  Bei Beschädigung von 
Telekommunikationslinien gilt immer: 
Alle Arbeiter müssen sich aus dem Gefahrenbereich der Kabelbeschädigung entfernen. Die Telekom 
Deutschland GmbH ist unverzüglich und auf dem schnellsten Wege zu benachrichtigen, damit der Schaden 
behoben werden kann.  
 
3. Vor der Aufnahme von Arbeiten am oder im Erdreich der unter Ziffer 1 bezeichneten Art ist deshalb entweder 
über das Internet unter der Adresse https://trassenauskunftkabel.telekom.de oder bei der für das Leitungsnetz 
zuständigen Niederlassung (Telekontakt: 0800/3301000) festzustellen, ob und wo in der Nähe der Arbeitsstelle 
Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH liegen, die durch die Arbeiten gefährdet werden 
können. 
 
Teilweise sind Telekommunikationslinien metallfrei ausgeführt und mit elektronischen Markierern 
gekennzeichnet. Diese Markierer (Frequenzen der passiven Schwingkreise gemäß 3M-Industriestandard 
101,4 kHz) sind im Lageplan mit             dargestellt und mit geeigneten marktüblichen Ortungsgeräten sicher zu 
lokalisieren. 
 
4. Sind Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH vorhanden und sind die Planunterlagen 
offensichtlich fehler- oder lückenhaft, nicht lesbar bzw. missverständlich oder enthält der erstellte Planauszug 
überhaupt keine Informationen, weder einen Planhintergrund noch sichtbare Trassenverläufe, so ist die 
Aufnahme der Arbeiten der zuständigen Niederlassung rechtzeitig vorher schriftlich, in eiligen Fällen telefonisch 
voraus, mitzuteilen, damit - wenn nötig, durch Beauftragte an Ort und Stelle - nähere Hinweise über deren Lage 
gegeben werden können.  
 
5. Jede unbeabsichtigte Freilegung bzw. Beschädigung von Telekommunikationslinien der Telekom 
Deutschland GmbH ist der zuständigen Niederlassung unverzüglich und auf dem schnellsten Wege zu melden. 
Ist ein direkter Ansprechpartner nicht bekannt, so kann eine Schadensmeldung über die App „Trassen 
Defender“ (erhältlich im Google Playstore und Apple Store), https://trassenauskunftkabel.telekom.de 
„Kabelschaden melden“ oder unter 0800/3301000 gemeldet werden. Bei Nachfragen des Sprachcomputers 
bitte immer „Kabelschaden“ angeben. 
 
Freigelegte Telekommunikationslinien sind zu sichern und vor Beschädigung und Diebstahl zu schützen. Die 
Erdarbeiten sind an Stellen mit freigelegten Kabeln bis zum Eintreffen des Beauftragten der Telekom 
Deutschland GmbH einzustellen. 
 
6. Bei Arbeiten in der Nähe von unterirdischen Telekommunikationslinien dürfen spitze oder scharfe Werkzeuge 
(Bohrer, Spitzhacke, Spaten, Stoßeisen) nur so gehandhabt werden, dass sie höchstens bis zu einer Tiefe von 

 
1 Betrieben werden u.a.: 

-Telekomkabel (Kupferkabel und Glasfaserkabel) 

- Telekomkabel mit Fernspeisestromkreisen 

- Kabel (Energiekabel), die abgesetzte Technik mit Energie versorgen  

 

https://trassenauskunftkabel.telekom.de/
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/
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10 cm über der Telekommunikationslinie in das Erdreich eindringen. Für die weiteren Arbeiten sind stumpfe 
Geräte, wie Schaufeln usw., zu verwenden, die möglichst waagerecht zu führen und vorsichtig zu handhaben 
sind. Spitze Geräte (Dorne, Schnurpfähle) dürfen oberhalb von Telekommunikationslinien nur eingetrieben 
werden, wenn sie mit einem fest angebrachten Teller oder Querriegel versehen sind, um ein zu tiefes Eindringen 
zu verhindern und damit eine Beschädigung der Telekommunikationslinien sicher auszuschließen. Da mit 
Ausweichungen der Lage oder mit breiteren Kabelrohrverbänden gerechnet werden muss, sind die gleichen 
Verhaltensmaßnahmen auch in einer Breite bis zu 50 cm rechts und links der Telekommunikationslinie zu 
beachten. Bei der Anwendung maschineller Baugeräte in der Nähe von Telekommunikationslinien ist ein 
solcher Abstand zu wahren, dass eine Beschädigung der Telekommunikationslinie ausgeschlossen ist. Ist die 
Lage oder die Tiefenlage nicht bekannt, so ist besondere Vorsicht geboten. Gegebenenfalls muss der Verlauf 
der Telekommunikationslinie durch in vorsichtiger Arbeit herzustellender Querschläge ermittelt werden. 
 
7. In Gräben, in denen Kabel freigelegt worden sind, ist die Erde zunächst nur bis in die Höhe des Kabelauflagers 
einzufüllen und fest zu stampfen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Auflager des Kabels glatt und steinfrei ist. 
Sodann ist auf das Kabel eine 10 cm hohe Schicht loser, steinfreier Erde aufzubringen und mit Stampfen 
fortzufahren, und zwar zunächst sehr vorsichtig mittels hölzerner Flachstampfer. Falls sich der Bodenaushub 
zum Wiedereinfüllen nicht eignet, ist Sand einzubauen. Durch Feststampfen steinigen Bodens unmittelbar über 
dem Kabel kann dieses leicht beschädigt werden. 
 
8. Bei der Reinigung von Wasserdurchlässen, um die Telekommunikationslinien herumgeführt sind, sind die 
Geräte so vorsichtig zu handhaben, dass die Telekommunikationslinien nicht beschädigt werden. 
 
9. Jede Erdarbeiten ausführende Person oder Firma ist verpflichtet, alle gebotene Sorgfalt aufzuwenden. 
Insbesondere müssen Hilfskräfte genauestens an- und eingewiesen werden, um der bei Erdarbeiten immer 
bestehenden Gefahr einer Beschädigung von Telekommunikationslinien zu begegnen. Nur so kann sie 
verhindern, dass sie zum Schadenersatz herangezogen wird. 
 
10. Die Anwesenheit eines Beauftragten der Telekom Deutschland GmbH an der Aufgrabungsstelle hat keinen 
Einfluss auf die Verantwortlichkeit des Aufgrabenden in Bezug auf die von der Person verursachten Schäden 
an Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH. Der Beauftragte der Telekom Deutschland 
GmbH hat keine Anweisungsbefugnis gegenüber den Arbeitskräften der die Aufgrabung durchführenden 
Firma. 
 
11. Bitte beachten Sie, dass es aufgrund von nachträglicher Bautätigkeit zu Veränderungen in der Verlegetiefe 
der Telekommunikationslinien kommen kann! Im Bereich von Verbindungsmuffen, Rohrunterbrechungen und 
Kabelverbänden ist mit größeren Ausbiegungen der Kabellage zu rechnen! 
Im Bereich der Kabeleinführungen von Multifunktionsgehäusen, Kabelverzweigern und sonstigen 
Verteileinrichtungen ist besondere Vorsicht geboten. 
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Erläuterungen der Zeichen und Abkürzungen in den Lage-
plänen der Telekom Deutschland GmbH 

Bearbeitet und herausgegeben von der Telekom Deutschland GmbH Stand: 04.04.2023 

  

 Kabelrohrtrasse mit mindestens einem Rohr  
 Kabeltrasse alle Kabel erdverlegt 
 Kabeltrasse oberirdisch verlegt 
  
  
 Betriebsgebäude 
  
 Kabelrohrverband aus 2 x 3 Kabelkanalrohren (KKR -Außendurchmesser 110 mm) 
 Kabelschacht mit 2 Einstiegsöffnungen 
 Kabelschacht mit 1 Einstiegsöffnung 
  
 Kabelkanal aus Kabelkanalformstein (KKF) mit 2 Zugöffnungen 
  
 Abzweigkasten mit Erdkabel zum Abschlusspunkt des Liniennetzes (APL) im Gebäude 
  
 Querschnittsbild der in einer Trasse verlaufenden Telekommunikationsanlage: 
                                        40      7x12 hier: 2 Erdkabel und 4 Kunststoffrohre (Außendurchmesser 40 mm) und ein SNRV 7x12 
  
  
                               0,4 Übd hier: 3 Betonformsteine und 1 Stahlhalbrohr doppelt mit einer Überdeckung (Übd) von 0,4m 
  
  
 Rohr-Unterbrechungsstelle 
  
 Im Erdreich verbliebener Teil eines aufgegebenen Kabelschachtes mit nicht im Betrieb 

befindlichen vorhandenen Erdkabel und aufgegebener vorhandener Verbindungsstelle 
  

Mit Halbrohren bzw. Schraubklemmfitting überbrückte Rohr-Unterbrechungsstelle 
  
 Abzweigkasten / Unterflurbehälter mit unbelegter Kabelkanal-Hauszuführung 
  
 Kabelschacht, verschlossen / Kabelschacht, verschlossen und elektronisch geschützt 
  
 Kabelverzweiger / Gf-Netzverteiler / Einspeisepunkt 230VAC / Abgesetzte EVs-Gruppe 
  
 Rohrende, Beginn der Erdkabelverlegung 
  
 Abzweigmuffe mit Erdkabel zum Telefonhäuschen, -zelle, -haube, -säule, Telestation 
  
 Unmittelbar im Erdreich ausgelegtes Telekom-Kabel; abgedeckt 
 - mit Mauerziegel oder Abdeckplatten, (kann auch doppelt abgedeckt sein) 
  
 - mit Kabelabdeckhauben 
  
 - zwei Kabel mit Trassenwarnband  
  
                 6,5 2 Kabelschutzrohre aus Kunststoff, Stahl, verzinktem Stahl oder Beton; 
 ab der Strichlinie in Pfeilrichtung 6,5 m lang 
  
  
 Kabelmarke (aus Kunststoff) oder Kabelmerkstein (aus Beton) 
  

T DP BP 
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 Kabelmarke mit elektronischem Markierer 
  
 elektronischer Markierer ohne Kabelmarke (unterirdisch verlegt) 
  
  
 Kennzeichnung der Einmessachse durch eine Strichlinie, auf die alle Abstand-Maße 
                         4     5     6 zum Kabelverband (Kabel Nr. 4 bis 6) bezogen sind. 
  
             oder   Hinweis auf Gefährdung durch Fernspeisung, soweit der Grenzwert nach VDE 800, Teil 3 

überschritten wird und Ortsspeisung mit 230 V(AC)/400V(DC) 
Gefährdung durch: 

             Betriebsspannung 

                G Kurzzeitbeeinflussung durch Gewitter 

                K Kurzzeitbeeinflussung aus elektr. Energieanlagen < 3 Sekunden 

                L Langzeitbeeinflussung aus elektrischen Energieanlagen ≥3 Sekunden 

             G Betriebsspannung, und Kurzzeitbeeinflussung durch Gewitter 

             K Betriebsspannung und Kurzzeitbeeinflussung aus elektr. Energieanlagen < 3 Sekunden 

             L Betriebsspannung, Langzeitbeeinflussung und eventuell Kurzzeitbeeinflussung 

  

                                           SL Schirmleiter über Erdkabel 
  
  
 - Fremdes Starkstromkabel / fremdes Fernmeldekabel (+Text) 
  
+  +   +  + - Rohrleitung für flüssige oder gasförmige Stoffe (Gas, Wasser, Erdöl, Fernheizung) 
  
 Erder aus Kupferseil / verzinktem Stahldraht als Oberflächenerder 
  
 Oberflächenerder mit abschließendem Tiefenerder (Erdungsstab) 
  
                                    Korr Meßp Korrosionsschutzseinrichtung / Potentialmess- oder -abgleichpunkt in EVz-Säule 
  
                                    EMP Erdkabelmesspunkt 
  
 über Stichkabel angeschlossene Wannenmuffe mit ZWR in direkter Nähe an einer Muffe / BK-

Verstärkergehäuse 
  
 Muffe mit über Stichkabel angeschlossener Wannenmuffe mit ZWR in >2m Entfernung zu einer 

VS 
  
  
            M Mast, Beginn der Luftkabelverlegung  
  
  
 Abschlusspunkt des Liniennetzes (APL) Kupfer 

  # Glasfaser-Abschlusspunkt (Gf-AP) 

  

 Vorkriegstrasse: Die in diesem Trassenabschnitt verlegten Erdkabel oder Außenrohre wurden 
vor 1946 verlegt oder das Verlegedatum ist nicht bekannt. 

 

  

 

T 

 

VKT 
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Hinweise zum Lesen der Planauskünfte 
 
Telekommunikationslinien werden als Einstrichdarstellung im Lageplan dargestellt. Der tatsächliche Umfang 
der Anlage ist der Querschnittsdarstellung zu entnehmen. 
 
Lediglich die in den Plänen vermerkten Maße (nicht die zeichnerische Darstellung!) geben einen Anhalt für die 
Lage der dargestellten Telekommunikationslinien. Einmessungen an Kabelrohrverbänden beziehen sich auf 
die Mitte der Kabelschacht-Abdeckung. Alle Maße sind in Meter vermerkt. 
 
Kreuzungen und Näherungen von Starkstromkabeln und Rohrleitungen sind nur eingezeichnet worden, soweit 
sie bei Arbeiten an den Telekommunikationslinien vorgefunden wurden oder in anderer Weise nachträglich 
bekanntgeworden sind. 
 
Oberflächenmerkmale und deren Abkürzungen sind der DIN 18 702 „Zeichen für Vermessungsrisse, 
großmaßstäbige Karten und Pläne“ zu entnehmen. 
 
Sind an den Trassenabschnitten keine Angaben zu Verlegeart und Verlegetiefe bzw. Überdeckung hinterlegt, 
so gelten die Hinweise entsprechend Ziffer 2. 
Weichen die Angaben von Ziffer 2 ab, so haben die Trassenabschnitte eine Kennzeichnung, die aus 1 bis 3 
Angaben besteht: 
▪ Verlegeart 
▪ Verlegetiefe oder Überdeckung 
▪ Gefährdung durch Spannung bzw. Beeinflussung 
 

Beispiel:  VP 0.8  Beispiel:  TR4 Übd 0.3 
  
Kabel mit Verlegepflug eingepflügt 
Verlegetiefe 0,8m 
Gefährdung durch Betriebsspannung 

Rohr/SNRV mit Makrotrenching eingebracht 
mit einer Überdeckung von 0,3m 

 
Die Kennzeichnung der Verlegeart und der Verlegetiefe wird an den Trassen sukzessive von einer manuellen 
auf eine automatisierte Darstellung umgestellt. Daher sind in den Planauskünften zwei verschiedene 
Darstellungen anzutreffen: 
In der Spalte „Kurztext“ ist die neue automatisierte Darstellung und in der Spalte „alter Kurztext“ die bisherige. 
Siehe Seite 8. 
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Kennzeichnung der Verlegeart 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurztext Verlegeart alter Kurztext 

MT Graben / erdverlegte Kabeltrasse mit Mindertiefe 
Trasse mit unbekannter Lage 

 

TR1 Rohr/SNRV mit Nanotrenching eingebracht  

TR2 Rohr/SNRV mit Microtrenching eingebracht  

TR3 Rohr/SNRV mit Minitrenching eingebracht  

TR4 Rohr/SNRV mit Makrotrenching eingebracht  

VP Kabel mit Verlegepflug eingepflügt  

VP Rohr mit Verlegepflug eingepflügt  

BV Rohr mit Bodenverdrängung eingebracht  

SCH Schießstrecke  

SB Rohr mit Spülbohrverfahren eingebracht  

BS Bohrstrecke  

BR An bzw. in einer Brücke geführtes Rohr BR 

TN Kabel in einem begehbaren Tunnel TN 

DÜ Rohr in einem Düker DÜ 

MVAK Kabel welches in einem Abwasserkanal mitverlegt ist MVAK 

MVFK Kabel welches in einem Frischwasserkanal mitverlegt ist MVFK 

PRIV Rohr vom Kunden verlegt PRIV 

MT1 

MT2 

MT3 

MT4 

BV 

SB 

VP 

VP 
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Aktenzeichen Ansprechperson Telefon E-Mail Datum 
45-60-00/ 
I-1543-23-BBP 

RI Voigt 0228 5504-5292 BAIUDBwToeB@bundeswehr.org 29.11.2023 

Betreff: Gemeinde Ahlbeck - BBP Nr. 7/2022 "Solarfeld am Hammergraben" 
hier: Anforderung einer Stellungnahme  
Bezug: Ihre E-Mail vom 24.10.2023 – Ihr Zeichen: wib/köh_30102 

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

zum o. g. Verfahren gibt die Bundeswehr bei gleichbleibender Sach- und 
Rechtslage nachfolgende Stellungnahme ab: 

Das Plangebiet befindet sich im direkten Einwirkungsbereich der Liegen-
schaft Truppenübungsplatz (TrÜbPl) Jägerbrück. 

Aus Sicht der Bundeswehr bestehen Bedenken hinsichtlich der durch den 
TrÜbPl Jägerbrück verursachten Immissionen aus Licht, Staub und insbe-
sondere Schall. 

Aufgrund des unmittelbar angrenzenden Übungsraumes A (Rieth) mit den 
dort vorhandenen großen Sandflächen, kann je nach Übungsvorhaben der 
Truppe und vorherrschender Wetterlage, eine Beaufschlagung der Solarmo-
dule mit größeren Mengen Staub seitens der TrÜbPlKdtr Jägerbrück nicht 
ausgeschlossen werden. 

Des Weiteren befindet sich die Fläche innerhalb des Flugbeschränkungsge-
bietes EDR-17 des TrÜbPl Jägerbrück, so dass bei Überflügen mit bemann-
ten oder unbemannten Luftfahrzeugen, bei Defekten an diesen, eine Be-
schädigung der Anlage durch herabstürzende Teile dieser Luftfahrzeuge, 
nicht sicher ausgeschlossen werden kann. 
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Hinsichtlich der von TrÜbPl Jägerbrück ausgehenden Schallimmissionen 
kann ebenfalls nicht ausgeschlossen werden, dass die Bauwerke mit Schall-
druckpegeln von bis zu 100 dB (C, F) am Immissionsort und bei ungünstigen 
Wetterlagen (z.B. Inversion, Wind aus SW usw.) beansprucht werden. 

Deshalb sollte eine eventuelle Verlegung des Solarfeldes (außerhalb der 
Grenzen des ED-R 17 und eine größere Entfernung zur Truppenübungs-
platzgrenze) in Betracht gezogen werden, damit beide Seiten keine Ein-
schränkungen erfahren müssen. 

Wenn in Betracht gezogen wird, dass diese Einschränkungen / mögliche 
Schäden hinnehmbar sind und die Bundeswehr zukünftig keine Einschrän-
kungen im Flug-, Übungs- und Schießbetriebes erleidet, wird dem Bau zu-
gestimmt. 

Ich bitte Sie, mich über den weiteren Ausgang des Verfahrens unter Angabe 
meines Zeichens I-1543-23-BBP zu informieren. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
 
 
Anlage(n): - ohne - 
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Bebauungsplan Nr. 7/2022 „Solarfeld am Hammergraben“ der Gemeinde 

Ahlbeck - Anforderung einer Stellungnahme gemäß § 4 Absatz 1 BauGB 

 

 

Sehr geehrte Frau Köhn, 

 

Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten. 

  

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit 

keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Hochspan-

nungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- 

und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit geplant sind.  

  

Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung äußern wir uns als Leitungs-

betreiber nicht. 

  

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die 

Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH. 

  

Freundliche Grüße 

  

50Hertz Transmission GmbH 

  

    

  

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  

  
 

 
 

50Hertz Transmission GmbH 
 

 

TGZ 

Netzbetrieb Zentrale 

 

Heidestraße 2 

10557 Berlin 

 

Datum 

25.10.2023 

 

Unser Zeichen 

2023-005922-01-TGZ 

 

Ansprechpartner/in 

Frau Froeb 

 

Telef on-Durchwahl 

030/5150-3495 

 

Fax-Durchwahl 

 

 

E-Mail 

leitungsauskunf t@50hertz.com 

 

Ihre Zeichen 

wib/köh_30102 

 

Ihre Nachricht v om 

24.10.2023 

 

Vorsitzender des Auf sichtsrates 

Christiaan Peeters 

 

Geschäf tsf ührer 

Stef an Kapf erer, Vorsitz 

Dr. Dirk Biermann 

Sy lv ia Borcherding 

Dr. Frank Golletz 

Marco Nix 

 

 

Sitz der Gesellschaf t 

Berlin 

 

Handelsregister 

Amtsgericht Charlottenburg 

HRB 84446 

 

Bankv erbindung 

BNP Paribas, NL FFM 

BLZ 512 106 00 

Konto-Nr. 9223 7410 19 

IBAN: 

DE75 5121 0600 9223 7410 19 

BIC: BNPADEFF 

 

USt.-Id.-Nr. DE813473551 

 
 

50Hertz T ra n s mi ssio n Gm b H –  He id es tra ße 2  –  1 0 5 57  B erli n 

 
MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28  

17349 Schönbeck 
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Lisa Köhn

Von: Hafemeister Jens <Hafemeister.Jens@hwk-omv.de>
Gesendet: Mittwoch, 25. Oktober 2023 11:10
An: Lisa Köhn
Betreff: AW: Bebauungsplan Nr. 7/2022 "Solarfeld am Hammergraben" der 

Gemeinde Ahlbeck

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
hiermit teilen wir Ihnen mit, dass aus der Sicht unseres Hauses zum angefragten Planungsanliegen 
und den daraus abgeleiteten Festsetzungen 
  
           - keine Einwände – 
  
erhoben werden.  
  
Handwerkliche Nutzungsinteressen werden in erkennbarer Weise nicht berührt. 
Eine weitere Beteiligung am laufenden Verfahren wird nicht als notwendig erachtet. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
i.A. Dipl.-Ing. Jens Hafemeister 
Technischer Berater 
Abteilung Wirtschaftsförderung 
  
________________________________________  
Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern 
Hauptverwaltungssitz Neubrandenburg 
Friedrich-Engels-Ring 11 
17033 Neubrandenburg 
Tel.: 0395 5593-131 
Fax: 0395 5593-190 
 
hafemeister.jens@hwk-omv.de 
www.hwk-omv.de  
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Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stellen wir Ihnen in unserer Transparenzerklärung 
(www.hwk-omv.de/transparenzerklaerung) bereit. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Dipl.-Ing. Jens Hafemeister 
Abteilung Wirtschaftsförderung 
  
Von: Haupt Sylvia <Haupt.Sylvia@hwk-omv.de>  
Gesendet: Mittwoch, 25. Oktober 2023 09:28 
An: Weber Andreas <Weber.Andreas@hwk-omv.de> 
Cc: Schallwig Jan <Schallwig.Jan@hwk-omv.de>; Hafemeister Jens <Hafemeister.Jens@hwk-omv.de>; Winter Katrin 
<Winter.Katrin@hwk-omv.de> 
Betreff: WG: Bebauungsplan Nr. 7/2022 "Solarfeld am Hammergraben" der Gemeinde Ahlbeck 
  
  
  

Von: Lisa Köhn <koehn@mikavi-planung.de>  
Gesendet: Dienstag, 24. Oktober 2023 15:26 
Betreff: Bebauungsplan Nr. 7/2022 "Solarfeld am Hammergraben" der Gemeinde Ahlbeck 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
im Auftrag der Gemeinde Ahlbeck beteiligen wir Sie gemäß § 4 Abs. 1 BauGB als Träger öffentlicher Belange am o.g. 
Vorhaben. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen  
  
Lisa Köhn 
  

 

MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
koehn@mikavi-planung.de 
www.mikavi-planung.de 
Tel. +49 3968 2111790 
  

 

  Geschäftsführerin: Christiane Leddermann 
– Amtsgericht Neubrandenburg – HRB 21550 – 
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Lisa Köhn

Von: Czech, René <Rene.Czech@gascade.de> im Auftrag von Leitungsauskunft 
GASCADE <leitungsauskunft@gascade.de>

Gesendet: Donnerstag, 2. November 2023 11:52
An: Lisa Köhn
Betreff: Bebauungsplan Nr. 7/2022 "Solarfeld am Hammergraben" der Gemeinde 

Ahlbeck
Anlagen: Bebauungsplan Nr_ 7_2022 _Solarfeld am Hammergraben_ der Gemeinde 

Ahlbeck.msg

   
Aktenzeichen: 20231102-114308  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir danken für die Übersendung der Unterlagen zu o. g. Vorhaben.  

Wir antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der Anlagenbetreiber WINGAS GmbH sowie NEL 
Gastransport GmbH.  

Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung unserer Anlagen teilen wir Ihnen mit, dass 
unsere Anlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies schließt die Anlagen der v. g. Betreiber mit 
ein.  

Für externe Kompensationsmaßnahmen muss sichergestellt sein, dass diese unsere Anlagen nicht beeinträchtigen 
und nicht im Schutzstreifen unserer Anlagen stattfinden werden. Sollten externe Flächen zur Deckung des 
Kompensationsbedarfs erforderlich sein, sind uns diese ebenfalls mit entsprechenden Planunterlagen zur 
Stellungnahme vorzulegen. Eine Auflistung der Flurstücke in der Begründung oder im Umweltbericht ist nicht 
ausreichend.  
   
Wir bitten Sie daher, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen.  
   

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Anfragen zu Leitungsauskünften, Schachtgenehmigungen, TÖB-
Beteiligungen etc. an die oben genannten Anlagenbetreiber ab sofort ausschließlich über das kostenfreie BIL-
Onlineportal unter  

https://portal.bil-leitungsauskunft.de  

einzuholen sind.  
   
Bitte richten Sie daher Ihre zukünftigen Anfragen an uns, direkt an das o.g. BIL-Portal.  
Sollten Sie Ihre Anfrage bereits in das BIL-Portal eingestellt haben, betrachten Sie diese Mail bitte als 
gegenstandslos.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........  

Das BIL-Online-Portal ist eine Initiative und ein Zusammenschluss einer Vielzahl von Leitungsbetreibern und stellt 
eine umfassende spartenübergreifende sowie bundesweite Online-Leitungsauskunft bereit.  

Die Nutzung der BIL-Leitungsauskunft ermöglicht Ihnen, Ihre Bau-/Planungsanfrage direkt online einfach und schnell 
zu formulieren.  

BIL eG und ALIZ GmbH & Co. KG vereinbaren enge Zusammenarbeit!  
Ab Juli 2019 vereinbaren die führenden Unternehmen zur Leitungsrecherche für Netzbetreiber (BIL eG) und der 
Bauwirtschaft (ALIZ GmbH & Co. KG) eine umfassende Zusammenarbeit zur Bereitstellung einer zentralen 
Onlineplattform für Bauanfragen in Deutschland. Mit Inkrafttreten der Kooperationsvereinbarung können nunmehr 
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spartenübergreifend alle bekannten Leitungsbetreiber der beiden etablierten Leitungsauskunftsportale mit einer 
einzigen Bauanfrage zentral über das BIL-Portal erreicht werden.  

Ihr Vorteil: Sie müssen Ihre Anfrage nur einmalig eingeben und erreichen direkt alle an BIL sowie ALIZ 
angeschlossenen Leitungsbetreiber. Bei Zuständigkeit erfolgt die Stellungnahme durch die Netzbetreiber und 
rechtssichere Archivierung des gesamten Anfragevorganges vollständig digital und übersichtlich innerhalb des BIL-
Portals.  

Weitere Informationen über BIL können Sie der Seite http://bil-leitungsauskunft.de entnehmen.  

Wir bitten um Verständnis und bedanken uns für Ihre Mithilfe.  

Welche personenbezogenen Daten unsererseits nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erhoben und verarbeitet werden, können Sie unserer 
Datenschutzinformation nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) entnehmen. Diese finden Sie im Internet unter 
https://www.gascade.de/datenschutz.  

Mit freundlichen Grüßen  
   
GASCADE Gastransport GmbH  
   
Team Leitungsauskunft  
   
E-Mail: leitungsauskunft@gascade.de  
GASCADE Gastransport GmbH / Kölnische Straße 108-112 / 34119 Kassel, Germany  
   
www.gascade.de  

 

   

 
GASCADE Gastransport GmbH 
Sitz der Gesellschaft: Kassel, Deutschland 
Handelsregister: Amtsgericht Kassel, HRB 13752 
Geschäftsführer: Dr. Christoph-Sweder von dem Bussche-Hünnefeld, Ulrich Benterbusch 
Aufsichtsratsvorsitzender: Mario Mehren 
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GDMcom GmbH Maximilianallee 4 04129 Leipzig

Ansprechpartner Ines Urbanneck

Telefon 0341 3504 495

E-Mail leitungsauskunft@gdmcom.de

Unser Zeichen PE-Nr.: 12971/23
Reg.-Nr.: 12971/23

PE-Nr. bei weiterem Schriftverkehr 
bitte unbedingt angeben!

MIKAVI Planung GmbH 
Lisa Köhn 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck

Datum 03.11.2023

Bebauungsplan Nr. 7/2022 "Solarfeld am Hammergraben" der Gemeinde Ahlbeck

Ihre Anfrage/n 
vom: an: Ihr Zeichen:

E-Mail 24.10.2023 GDMCOM wib/köh_30102

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich für 
die folgenden Anlagenbetreiber:

Anlagenbetreiber Hauptsitz Betroffenheit Anhang
Erdgasspeicher Peissen GmbH Halle nicht betroffen  Auskunft Allgemein
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-
Sachsen) ¹

Schwaig b. 
Nürnberg nicht betroffen  Auskunft Allgemein

ONTRAS Gastransport GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein
VNG Gasspeicher GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein

1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH („FG“) ist Eigentümer und Betreiber der Anlagen der früheren Ferngas Thüringen-Sachsen GmbH 
(„FGT“), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thüringen-
Sachsen mbH (ETG).

2) Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentümerin von Energieanlagen bekannte VNG – Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im 
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum 
an den dem Geschäftsbereich „Netz“ zuzuordnenden Energieanlagen auf die ONTRAS – VNG Gastransport GmbH (nunmehr 
firmierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den dem Geschäftsbereich „Speicher“ zuzuordnenden 
Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH übertragen hat. Die VNG – Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentümerin 
von Energieanlagen.

Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und nur für die Anlagen der vorgenannten 
Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere 
Auskünfte einzuholen sind!

PE-Nr. 12971/23 - 03.11.2023 - Seite 1 von 4
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Bitte prüfen Sie, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthält.

Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

Darstellung angefragter Bereich: 1 WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 53.678860, 14.163925

Mit freundlichen Grüßen
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.-

Kostenlos mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE
https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login

Anlagen: Anhang

PE-Nr. 12971/23 - 03.11.2023 - Seite 2 von 4
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Anhang - Auskunft Allgemein

zum Betreff: Bebauungsplan Nr. 7/2022 "Solarfeld am Hammergraben" der Gemeinde 
Ahlbeck

PE-Nr.: 12971/23
Reg.-Nr.: 12971/23

ONTRAS Gastransport GmbH
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen)
VNG Gasspeicher GmbH
Erdgasspeicher Peissen GmbH

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben genannten 
Anlagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben.

Diese Zustimmung gilt vorbehaltlich der noch ausstehenden Prüfung, ob Anlagen der ONTRAS bzw. vorgenannter 
Anlagenbetreiber von Ausgleichs-/Ersatz-/Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes 
berührt werden.
Die ONTRAS ist deshalb an der Planung dieser Maßnahmen zu beteiligen.

Auflage:
Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die dargestellten 
Planungsgrenzen überschreiten, so ist es notwendig, eine erneute Anfrage durchzuführen.

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen vorgesehen sind, hat durch den Bauausführenden rechtzeitig 
- also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage zu erfolgen.

Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden können, für die GDMcom für die 
Auskunft nicht zuständig ist.

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig. –

PE-Nr. 12971/23 - 03.11.2023 - Seite 3 von 4
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Bearbeiter:

Maßstab:

gedruckt am:

Diese Karte ist nicht zur Maßentnahme geeignet.
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Urbanneck, Ines 03.11.2023
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Lisa Köhn

Von: noreply.bauleitplanung@BNetzA.DE
Gesendet: Dienstag, 5. Dezember 2023 14:33
An: Lisa Köhn
Betreff: [sign] 51734: Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlage/n >200qm in 

Ahlbeck; Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 7/2022 „Solarfeld am 
Hammergraben“ der Gemeinde Ahlbeck, AZ.: wib/köh_30102

BNetzA Vorgangsnummer:     51734  
Ihr Zeichen:     Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 7/2022 „Solarfeld am Hammergraben“ der Gemeinde Ahlbeck, AZ.: 
wib/köh_30102  
Ihre Nachricht vom:     24.10.2023  
Prüfgebiet Ort:     Ahlbeck, LK Vorpommern-Greifswald  
Prüfgebiet Koordinaten (WGS84 Grad/Min./Sek.):  
NW: 14° E 09' 20,57''   53° N 40' 57,99'' 
SO: 14° E 10' 24,53''   53° N 40' 23,13'' 
 
 
Überprüfung der Betroffenheit funktechnischer Einrichtungen in Ihrem Plangebiet; Marktstammdatenregister 
(MaStR) ==================================================================== 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf Grundlage der von Ihnen zur Verfügung gestellten Angaben möchte ich im Rahmen dieses Beteiligungsverfahrens 
auf Folgendes hinweisen: 
 
Beeinflussungen von Richƞunkstrecken, Radaren und Funkmessstellen der Bundesnetzagentur durch neue Bauwerke 
mit Bauhöhen unter 20 m sind nicht sehr wahrscheinlich. Die o. g. Planung sieht keine Bauhöhen von über 20 m vor. 
Entsprechende Untersuchungen zu Planverfahren mit geringer Bauhöhe sind daher nicht erforderlich. Da die Belange 
des Richƞunks u. a. durch die Planung nicht berührt werden, erfolgt meinerseits keine weitere Bewertung. 
 
Photovoltaikanlagen können den Empfang nahgelegener Funkmessstellen der Bundesnetzagentur beeinträchƟgen. 
Für Bauplanungen von Photovoltaikanlagen ab einer Fläche von ca. 200 m², die sich in NachbarschaŌ zu 
Funkmessstellen der Bundesnetzagentur befinden, wird daher eine frühzeiƟge Beteiligung der Bundesnetzagentur 
als Träger öffentlicher Belange empfohlen.  
 
Die Prüfung ergab für Ihr Plangebiet folgendes Ergebnis:  
 
FUNKMESSSTELLEN DER BNETZA:  
============================== 
Es sind keine Funkmessstandorte der BNetzA betroffen.  
 
 
Hinweise zum Marktstammdatenregister (MaStR) 
========================================= 
Der Gesetzgeber hat 2014 damit begonnen ein neues Register einzuführen und die Bundesnetzagentur mit seiner 
Einrichtung und seinem Betrieb beauŌragt: Das Marktstammdatenregister (MaStR). Die Bundesnetzagentur stellt 
das MaStR als behördliches Register für den Strom- und Gasmarkt auf der Basis von § 111e und § 111f EnWG sowie 
der Verordnung über die Registrierung energiewirtschaŌlicher Daten (MaStRV) zur Verfügung. 
 
Die Registrierung im hƩp://www.marktstammdatenregister.de/ ist für alle Solaranlagen verpflichtend, die 
unmiƩelbar oder miƩelbar an ein Strom- bzw. Gasnetz angeschlossen sind oder werden sollen. Die Pflicht besteht 
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unabhängig davon, ob die Anlagen eine Förderung nach dem EEG erhalten und unabhängig vom 
Inbetriebnahmedatum. 
 
Eine Registrierung von Einheiten in der Entwurfs- oder Errichtungsphase, deren Inbetriebnahme geplant ist 
(Projekte), ist nach der MaStRV verpflichtend, wenn diese eine Zulassung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
benöƟgen. 
 
Wenn eine Förderung für eine Solaranlage in Anspruch genommen wird, kann diese nur dann ohne Abzüge 
ausbezahlt werden, wenn die gesetzlichen Registrierungspflichten und -fristen eingehalten wurden. Wenn die Frist 
überschriƩen ist, wird die Zahlung vom Netzbetreiber zurückgehalten. Außerdem erlischt bei einer 
Fristüberschreitung der Förderanspruch möglicherweise teilweise oder vollständig und wird auch nicht nachgezahlt. 
 
Grundsätzlich handeln Sie ordnungswidrig, wenn Sie eine Registrierung im Marktstammdatenregister nicht 
rechtzeiƟg vornehmen. 
 
 
Hinweise zum Beteiligungsverfahren der Bundesnetzagentur 
================================================== 
Beachten Sie biƩe für Ihr geplantes Vorhaben auch die Hinweise auf unserer Internetseite  
www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung. 
 
Nutzen Sie biƩe immer für die Beteiligung der Bundesnetzagentur das auf der Internetseite verfügbare 'Formular 
Bauleitplanung', welches Sie unter folgendem Link direkt herunterladen können. 
www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/TelekommunikaƟon/Unternehmen_InsƟtuƟo
nen/Frequenzen/Firmennetze/FormularRichƞunk.pdf 
 
Senden Sie das vollständig ausgefüllte Formular zusammen mit den zugehörigen Planungsunterlagen immer an die 
folgende E-Mail-Adresse. 
226.Posƞach@BNetzA.de 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im AuŌrag 
 
Team Bauleitplanung 
____________________________________________________________ 
226 
Richƞunk; Ortungs-, NavigaƟons-, Flugfunk, Campusnetze 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
TelekommunikaƟon, Post und Eisenbahnen 
 
Fehrbelliner Platz 3, 10707 Berlin 
Telefon: 030 22480-509 
E-Mail: 226.Posƞach@BNetzA.de 
www.bundesnetzagentur.de 
www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung 
 
Datenschutzhinweis: www.bundesnetzagentur.de/Datenschutz 
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